Kommentar zum Thema

„Abstinenz der Therapeutin / des Therapeuten

gegenüber den Angehörigen seiner Patientin / seines Patienten“

Die Forderung nach Abstinenz (§ 12 der Berufsordnung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen) zwischen Therapeut/in und Patient/in, vor allem auch die nach sexueller Abstinenz zwischen diesen Personen, die eine spezifische professionelle Beziehung zueinander haben, war nicht immer eine Selbstverständlichkeit für alle psychotherapeutischen Schulen und Richtungen und auch nicht für alle Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Mittlerweile gehört die Forderung nach dieser Abstinenz aber zumindest im deutschen Sprachraum zu den allgemein akzeptierten Standardforderungen der Scientific Community.

Dennoch wird teilweise mit Überraschung und Erstaunen reagiert, wenn diese Abstinenzregel auch auf den Kontakt zwischen Therapeut/in und Angehörigen seines Patienten/seiner Patientin ausgeweitet wird (§ 12, Absatz 6: „Abstinenz muss auch gegenüber Personen, die den Patientinnen und Patienten nahe stehen, eingehalten werden.“).

Dass diese Abstinenzforderung nicht kleinlich oder kleinkariert, sondern genauso dringend notwendig ist wie die nach Abstinenz zwischen Therapeut/in und Patient/in, soll mit folgenden berufsethischen Überlegungen anhand von zwei fiktiven Fallbeispielen verdeutlicht werden.

(1) Eine Therapeutin erfährt im Laufe eines psychotherapeutischen Prozesses, dass sich ihre psychosomatisch gestörte Patientin vom Ehemann trennen will, den die Patientin vorher aber immer als äußerst charmanten, fürsorglichen und liebevollen Partner beschrieben hat und den die Therapeutin auch als attraktiven Mann kennen gelernt hat, wenn der seine Frau von der Therapie abgeholt hat. In mehreren Sitzungen wird das Thema Trennung besprochen, und es kommt zu der Trennung. Wenige Wochen später trifft die Therapeutin den Mann zufällig während einer öffentlichen Veranstaltung. Da sich beide kennen, nehmen sie Kontakt zueinander auf, in dessen Verlauf sie sich näher kommen, sympathisch finden, weitere Kontakte verabreden und Zärtlichkeiten austauschen und sexuelle Kontakte aufnehmen. Die Patientin erfährt davon, fühlt sich von ihrer Therapeutin hintergangen, bricht die Therapie ab, entwickelt jedoch verstärkt weitere psychosomatische Beschwerden.

(2) Ein Kinder und Jugendlichenpsychotherapeut, der einen zwölfjährigen Sohn einer alleinerziehenden Mutter in seiner Behandlung hat, entwickelt im Laufe der begleitenden Elterngespräche Sympathie für die alleinstehende Mutter, die ihrerseits auch von der Person des Therapeuten und seinem positiven Einfluss auf ihren Sohn sehr angetan ist. Der Therapeut nimmt eine Einladung zum Essen mit seinem jugendlichen Patienten und dessen sympathischer Mutter an. Es kommt zu häufigeren Besuchen und zu sexuellen Kontakten zwischen der Kindesmutter und dem Therapeuten, die der Zwölfjährige jedoch nicht mitbekommt, da sie an den Wochenenden stattfinden, an denen er seinen leiblichen Vater besucht.

Patienten und Patientinnen, auch und gerade jugendliche Patientinnen und Patienten, haben einen Anspruch darauf, dass der therapeutische Kontakt zwischen Therapeut/in und Patient/in eine gewisse, sicherlich schwer zu definierende, nichtsdestotrotz aber notwendige, Exklusivität im sozialen Umfeld des Patienten/der Patientin hat:

Die psychotherapeutische Beziehung zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass der Patient in ihr die Loyalität des Therapeuten und dessen ganz besonderen Schutz genießt, der ihm das sanktions- und folgenlose Aus- und Besprechen auch tabubelegter Themen, Gedanken und Gefühle erlaubt, die natürlich auch und gerade seine Bezugspersonen zum Inhalt haben. Hätte der Therapeut zu diesen Personen ebenfalls enge oder gar persönlich-intime Beziehungen, könnte der Patient/die Patientin gerade nicht von diesem Raum tabufreier Offenbarung Gebrauch machen. Damit würde ein therapeutischer Prozess unmöglich gemacht, zumindest aber unverhältnismäßig stark eingeschränkt werden.

Der Patient muss sich auch deutlich beeinträchtigt und gefährdet fühlen, wenn der doch eigentlich mit ihm loyale Therapeut plötzlich als Akteur mit eigenen Interessen und in eigener Sache im sozialen Feld des Patienten agiert, also potentiell auch mit dem Patienten Konflikte hat, rivalisiert o.ä.

An dem ersten fiktiven Beispiel ist unschwer zu erkennen, dass die Psychotherapeutin durch ihr nicht-abstinentes Verhalten den therapeutischen Reflektionsprozess mit ihrer Patientin nachhaltig beeinträchtigt und letztendlich unmöglich gemacht hat und dass die Patientin dabei sogar schwer traumatisiert wird. Durch das Agieren der Therapeutin wird die Therapeutin Beteiligte und Partei im sozialen Feld und in den sozialen Konflikten ihrer Patientin. Dass der persönliche Kontakt zwischen Therapeutin und Ehemann der Patientin erst nach der von der Patientin initiierten Trennung von deren Ehemann zustande kommt, ist dabei für die Bewertung unerheblich.

Die Patientin hat ihre Therapeutin zur Vertrauten gemacht. Sollte die Therapeutin ihrer Patientin von einer Trennung abgeraten haben, muss die Patientin trotzdem davon ausgehen können, dass ihre Therapeutin der Entscheidung ihrer Patientin loyal gegenüber steht. Sollte sich die Patientin durch die therapeutischen Interventionen ihrer Therapeutin in ihrer Trennungsabsicht sogar bestärkt gesehen haben, muss die Patientin nun davon ausgehen, dass die Therapeutin dies lediglich getan hat, um ihre eigenen persönlichen und sexuellen Interessen an dem Ehemann der Patientin besser verfolgen zu können.

Zudem ist es in dieser Situation natürlich auch völlig unmöglich, dass die Patientin eventuell auftretende Zweifel an ihrer Trennungsentscheidung erneut mit der Therapeutin erörtert und dann eventuell den Versuch unternimmt, die Trennung zurückzunehmen.

Nach Ansicht des Kommentators müsste sich die Therapeutin daher im Fall einer Klage ihrer Patientin den Vorwurf eines schweren Vertrauensbruchs gefallen lassen. Die Therapeutin hätte das psychische Leiden ihrer Patientin weder geheilt noch gelindert, sondern hätte im Gegenteil neues Leiden hervorgerufen.

Auch im zweiten fiktiven Beispiel kommt es zu einem schwerwiegenden Vertrauensbruch. Auch der jugendliche Patient muss davon ausgehen können, dass sein Kontakt zu dem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zumindest so exklusiv ist, dass nicht ein paralleler intim-persönlicher Kontakt zwischen dem Therapeuten und der Mutter des Patienten stattfindet. Selbst wenn der Therapeut in den Kontakten mit der Patientenmutter überhaupt nicht über den Patienten und über Therapieinhalte sprechen würde, würde der Patient doch bei Gewahrwerden von Kontakten zwischen seiner Mutter und seinem Therapeuten bezüglich der Wahrhaftigkeit und der Loyalität seines Therapeuten schwer und nachhaltig verunsichert werden.

Auch das Verheimlichen der Intimkontakte vor dem Patienten kann den Therapeuten nicht exkulpieren. Im Gegenteil, es potenziert seinen Kunstfehler. Es versteht sich wohl von selbst, dass der Therapeut  nicht zur Verfolgung eigener Interessen zum Geheimnisträger gegenüber seinem Patienten werden darf: Der therapeutische Prozess schließt ein, dass der Therapeut sein therapeutisches Handeln gegenüber seinem Patienten durchsichtig macht, damit der Patient es reflektieren und prüfen und danach eigenständige Entscheidungen treffen kann.

Inhaltlich kommt im zweiten fiktiven Beispiel noch hinzu, dass der Therapeut den Patienten, in dessen wahrscheinlich sowieso latent bestehenden Loyalitätskonflikten zwischen Mutter und Vater noch weiter verstrickt, wenn der Therapeut Partner der Mutter ist, und Vater und Therapeut dadurch potentielle Rivalen werden. Nicht zuletzt bringt der Therapeut durch sein Agieren den Jugendlichen in neue zusätzliche Loyalitätskonflikte (zwischen leiblichem Vater und Therapeut; zwischen leiblicher Mutter und Therapeut; zwischen eigenen Interessen des Jugendlichen und den Interessen des neuen Liebespaares etc.).

Alle (auch weniger enge) Beziehungen zwischen Therapeut oder Therapeutin und einer der Patientin oder dem Patienten nahe stehenden Person beeinflussen die therapeutische Beziehung und können sie erheblich beeinträchtigen. Sinngemäß gilt daher auch für diese Kontakte der Inhalt von § 12, Absatz 4 der Berufsordnung: „Sie sollen soziale und andere außertherapeutische Kontakte zu Patientinnen und Patienten gering halten und so gestalten, dass sie die therapeutische Beziehung und die eigene Unabhängigkeit möglichst wenig beeinträchtigen.“
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